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REPUBL'IK ÖSTERREICH 

BUNe�SMINISTERIUM 

FÜR WIRTSCHAf'{LlCHE ANGELEGENHEITEN 
1011 Wien, Stubenring 1 

Telefon 0222/7500 

Name des Sachbearbeiters: 

I Geschäftszahl 1 4 . 9 8 0 1 1 4 - Pr. 7 1 8 8 
Koär. Dr. Österreicher/5435 
Klappe Durchwahl 

L 

A n  das 
Präsidium de s 
Nationalrate s 

Parlame nt 
1 0 1 6  W i e  n 

Fernschreib-Nr. 1 11145, 1 11780 

Bitte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen,." _ .  

���_�:_��=�t.?ETZ��zt�1 

Datum: 2. JAN.198k9 
Betre ff: E ntwurf eine s Bunde sge setze s ,  . 

mit de m .. das Was�erre chtsge setf Verteilt.L"ll!:ßt:.L� __ . 

_ '<�_ 
1 9 59  ge an der t w l r d ; �_ _ . 

Re ssortste llung nahme 3 0 . 1 2 . 1988 

� JMt,1l_0L 
Unter Bezug nahme auf die E ntschlie ßung de s Natio nalrate s I 

a n läßlich der Verabschie dung des Geschäftsord nungs­

ge setze s ,  BGBl. Nr. 178 / 19 6 1 ,  beehrt sich das Bundes­

ministerium f ür wirtschaftliche Angelegenheite n , 

2 5  Ausfertigu nge n seiner Ste llungnahme z u m  E ntwurf 

eine s Bunde sge setze s ,  mit deni�das Wasserre chtsge setz ge-

ä ndert wird , z u  ü bermitte l n .  

2 5  Beilage n 

Für die Richtig keit 

Wie n , am 2 9 .  De ze m ber 1988 

Für de n Bunde sminister: 

J e 1 i n e k 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 

BUNDESMINISTERIUM 

FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 

I Geschaftszahl 1 4.980/14-Pr.7/88 

An das 
Aundesministerium fUr Land- und 
r orstwir tschaft 

im H a u  s e 

Aetr.: Entwurf eines Aundesgesetzes, mit 
dem das Wasserrechtsgesetz 1959 geändert 
wird ; 

Ressortstellungnahme 

1011 Wien. Stubenring 1 

Telefon 0222 /7500 

Name des Sachbearbeiters: 

Koär. Dr. Österreicher 
Klappe 54 3 5 Durchwahl 

Fernschr eib-Nr. 1 11145. 1 11780 

Bitte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. 

30.12.1988! 

zu do. Zl. 18.450/1 73-1 A/88 vom 26.9.1 988 

Zu dem o.a. Gesetzesentwurf beehrt sich das ho. Ressort folgendes mit­

zuteilen: 

A. Allgemeines 

I. Das ho. Ressort teilt die Ansicht, daß Verbe::;seTungen im Interesse 

des Umweltschutzes in allen Aereichen erforderlich sind. Ein Gesetzes­

text dient diesem Ziel jedoch nur dann, wenn mit einiger Sicherheit 

erwartet werden kann, daß seine Aestimmungen auch vollzogen werden 

können. Dies dUrfte jedoch nach ho. Auffassung bei vielen Aestimmungen 

des vorgelegten Entwurfes nicht der Fall sein, weil sie nicht deut­

lich genug formuliert sind. Aus diesem Grund bestehen dagegen auch 

starke Aedenken im Hinblick auf das neue Umweltstrafrecht, das an die 

verwaltungsrechtlichen Aescheide anknUpft. 

11. Am deutlichsten zeigen sich die oben dargestellten Probleme im Zu­

sammenhang mit der Aewilligung von Großprojekten durch Abschaffung der 

Einrichtung des bevorzugten Wasserbaus. 

Wie in den Erläuterungen (siehe Seite 9 ff) ausgefUhrt ist, besteht das 

Rechtsinstitut des "bevorzugten Wasserbaus" - mit einer Unterbrechung 

. / . 
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von vier Jahren - seit 191 4 und hat nicht nur den Ausbau der Wasser­

k r äfte , sondern auch den raschen Ausbau der Wasserversorgungsanlagen 

und Wasser reinigungsanlagen ermöglicht und ist im Aereich des Hoch­

wasserschutzes und der Wildbach- und Lawinen verbauung von Aedeutung. 

Es ist laut Jud1katur des Verfassungsgerichtshofes rechtlich und 

verfassungsmäßig unbedenklich. Sein fortfall bedeutet fUr manche wasser­

wirtschaftlich sehr bedeutsame Vorhaben erhebliche Erschwernisse (siehe 

Seite 36 2. Absatz der Erläurerungen). Seine Abschaffung wird lapidar 

damit begrUndet , daß dies aus der Dolitischen Situation heraus geboten 

sei (siehe Seite 4, letzter Absatz der Erläuterungen) . Das Argument, 

daß das drei stufige Verfahren (Aevorzugungserklärung - Aewilligung -

Enteignung/Entschädigung) in der Pr axis vermehrt zu Schwierigkeit en 

fUhrt (siehe Seite 10 , 1. Absatz der Erläuterungen) , 1st wenig Uber­

zeugend ,  da die Schwierigkeiten ohne dieses Verfahren noch größer ge­

wesen wären. Dasselbe gilt fUr den Hinweis , daß es auch schon im Aevor­

zugungserklärungsverfahren erhebliche Ver zögerungen gegeben hat. I n  

diesem Zusammenhang sei auch bemerkt, daß sich bei Wegfall dieses Rechts­

institutes - sofern dies nicht Uberhaupt eine Unvollziehbarkeit von Ae­

willigungsverfahren fUr Großprojekte zur folge hat - jedenfalls ein er­

heblich größerer Verfahrensumrang und damit auch ein Mehrbedarf an diese 

Verfahren vollziehenden Aeamten ergeben wUrde. Das ho . Ressort vermag 

sich also dem Hinweis im Vorblat t ,  daß der mit dieser Novelle verbundene 

Mehraufwand nicht ins Gewicht fallen wUrde , nicht anzuschließen. 

Entsprechend diesen Überlegungen kann daher aus ho . Sicht der Abschaffung 

des Rechtsinstitutes des "bevorzugten Wasserbaus" nur unter folgenden 

Voraussetzungen zugest immt werden: 

1 .  Neudefinition der ParteisteIlung: 

In Relation zu anderen Rechtsbereichen enthält das Wasserrechtsgesetz 

einen äußerst weiten "Parteienbegriff" . Gemäß § 1 02 WRG sind u . a .  Parteien 

diejenigen , die zu einer Leistung, Duldung oder Unterlassung verpflichtet 

werden sollen oder deren Rechte sonst berUhrt werden , wobei auch das 

Grundeigentum inklusive Grundwasser als geschUtzte Interessen der Parteien 

gelten . Nach der jUngsten Judikatur des Verwalt ungsgerichtshofes (Hain­

burg , Oberaudorf-Ebbs) liegt eine Aeeint rächtigung des Grundeigentums 

bereits dann vor , wenn  eine Veränderung im Grundwasserhaushalt ein-
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treten kbnnte, wobei die behauptete Mbglichkeit fUr die Par teisteIlung 

maßgeblich ist. Nach der gegenwärtigen Rechtslage sind alle Par teien 

der Behbrde vom Bewilligungswerber bekanntzugeben (§ 1 03 WRG). Ent­

spreche�d dem sich aus dieser Judikat ur des Verwalt ungsgerichtshofes 

gemäß § 102 WRG ergebenden Parteibegrifr hät te dies zur Folge, daß bei 

einem Vorhaben, auf das nicht die BegUnstigungen des bevorzugten 

Wasserbaus Anwendung zu finden haben, vom Bewilligungswerber alle 

Gr undstUckseigentUmer bzw. wbglicherweise sogar Nutzungsber echtigten 

von GrundstUcken bekanntzugeben sind, deren GrundstUcke durch eine, 

mbglicherweise auch geringe, Hebung oder Senkung des Grundwasse r spiegels 

beeinträchtigt werden kbnnte. Dieser Personenkreis kann jedoch vom 

Bewilligungswerber nicht erfaßt werden , da etwa auch die Behauptung, 

daß durch eine allfällige Hebung des Grundwasserspiegels auch die 

Feuchtigkeit in Kellerräumen bewirkt bzw. erhbht wird , bereits zu einer 

BegrUndung der ParteisteIlung fUhren kbnnte. 

Es muß unbedingt darauf bestanden werden , daß der Personenkreis, dem 

im wasserrechtlichen Verfahren PartelsteIlung zukommt, nur au f jene 

Beteiligten im Projektsbereich, das ist jener Bereich , in dem die Bau­

maßnahmen erfolgen sollen, eingeschränkt wird. FUr sonstige Personen, 

die zu einer Leistung , Duldung oder Unterlassung verpflichtet werden, 

oder deren Rechte (GrundstUckseigentum; Grundwasser) sonst berUhrt 

werden , soll grundsätzlich nur eine Stellung a l s  Beteiligte vorgesehen 

werden. Im Rahmen eines neu zu schaffenden Ediktalverfahrens sollte 

jedoch �uch diesem Personenkreis die Mbglichkeit erbffnet werden, 

seine Interessen (insbesondere EntschädigungsansprUche) fUr mbgliche 

Beeinträchtigungen zu wahren. Eine Aufrechterhaltung der ParteisteIlung 

dieses weiten Personenkreises , unter gleichzeitiger Abschaffung des 

Rechtsinstitutes des bevorzugten Wasserbaus würde künftig die Durch­

führung von Großvorhaben unmbglich machen. 

2. Trennung zwischen Enteign ungs- und Entschädigungsverfahren: 

Ein weiteres Problem , das die Realisierung von Großbauvorhaben zwar nicht 

gänzlich unmbglich , jedoch deren Realisierung über Jahre hindurch ver­

zbgern könnce , ist der mit dem Entfall des "bevorzugten Wasserbaus" 

bewirkte Ausschluß der Inangriffnahme eines Projektes vor Abschluß 

des Entschädigungsverfahrens. Die im Entwurf des Bundesministeriums 

für Land- und Forstwirtschaft vom 13.9.1988 , Zl. 18.450/154- I/B/88 , 

in Aussicht genommene Schaffung einer sukzessiven Zuständigkeit der Ge-
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richte bei En tschädigungsverfahren im Rahmen des Wasser�echt es wird 

nach ho. Einschätzung nicht unerhebliche Verzögerungen beim Abschluß 

des En tschädigungsverfahrens bewirken. Zieht man weiters in Be­

tracht, daß bei Großpr ojek ten mitunter eine Reihe von Entschädigungs­

verfahr en zu fUhren sind, ergibt sich, daß ein Zuwarten mit der Inan­

griffnahme eines Projektes bis zum Abschluß dller En tschädigungsver­

fahren zu einer nicht uner heblichen Kostensteigerung bei der Reali­

sierung eines Projektes (bzw. zu Uberhöhten Forderungen der Gr und­

stUckseigentUmer der zu enteignenden GrundstUcke) fUhr en kann. 

Es muß darauf bestanden werden, daß die im Wasserrechtsgesetz vorge­

sehene T rennung von Bewilligungsverfahren und dem Verfahren zur Ge­

nehmigung und Einräumung von Zwangsrechten (Fest legung der Art und des 

Umfanges der Zwangsrechte sowie Entschädigungsverfahren) auch kUnftig 

bei Gr oßprojekten weiter beibehalten wird. Damit im Zusammenhang 

stehend muß unbedingt auch die Möglichkeit weiter hin aufrecht er-

halten bleiben, die Inangriffnahme von Großprojekten sowie damit im 

Zusammenhang stehende notwendige Eingriffe in fremde Rechte zumindest 

vor Abschl uß des En tschädigungsverfahrens zu gestat ten (einstweilige 

VerfUgung). Die im Entwurf des Bundesministeriums fUr Land- und Forst­

wirtschaft vorgesehene Einschränkung bezUglieh der Voraussetzungen fUr 

die Erlassung einer einstweiligen VerfUgung wird aus ho. Sicht nach­

drUcklich abgelehnt.  Auf die AusfUhrungen im besonderen Teil (§ 122 Abs. 3) 

wird hingewiesen. 

3. Verfahrenskonzen tration: 

Es wlrd weiters die Ansicht vertreten, daß uie durch die Erklärung zum 

bevorzugten Wasser bau bewirkte Verfahrenskonzentration zumindest fUr 

jene wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren beizubehalten wäre. , in 

denen deI Bundesminister fUr Land- und Forstwirtschaft in 1 .  Instanz 

tätig ist. Allenfalls könnte das Rodungsverfahren einem eigenen Ver­

fahren vorbehalten werden, wobei jedoch auch hier bei Großprojekten 

der Bundesminister fUr Land- und forstwirtschaft 1 .  Instanz sein sollte. 

111. Nach § 2 Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 25. Juli 1 946, BGBI. Nr. 1 20, 

Uber die Besorgung der Geschäfte der obersten Bundesverwaltung hatte das 

Bundesministerium fUr Land- und Forstwirtschaft in Angelegenheiten des 
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Wasserrechts das Einvernehmen mit dem Aundesministerium fUr Ener gie­

wirt schaft und Elektrifizierung herzustellen , " wenn die beab­

sichtigte En tscheidung oder bauliche Maßnahme wichtige Interessen , aie 

dieses Aundesminister ium wahrzunehmen hat , offenkundig berUhrt". 

Diese Mitkompetenz des Aundesministeriums fUr Energiewirtschaft und 

Elektrifizierung ist in der Folge letztlich auf das Aundesministerium 

fUr Verkehr und Elektrizitätswirtschaft , das die Angelegenheiten der 

Elektrizitätswirtschaft besorgte,  Ubergegangen. 

Durch § 17 Abs. 2 Z 42 des Aundesministeriengesetz, AGAl.Nr. 389/1 973, 

wurde das er wähnte Aundesgesetz , AGAl.Nr . 120/1 946, zur Gänze außer 

Kraft geset zt. Sein § 2 Abs. 4 wur de durch ein offensichtlich le­

gistisches Versehen nicht aufrecht erhalten. 

Seit Inkraft t r eten des Aundesministeriengeset zes mit 1. Jänner 1974, 

erfolgte daher die Zusammenarbeit zwischen dem Aundesministerium fUr 

Land- und forstwirtschaft und dem ho. Ressort in wasserwirtschaftlichen 

Angelegenheiten, insbesondere die weiterhin prakrizierte formelle Her­

stellung des Einvernehmens bei wasser rechtlichen Aescheiden , die die 

Elektrizitätswirtschaft berUhren , lediglich aufgrund des nicht ein­

deutigen Wortlautes der Vollzugsklausel des Wasserrechtsgesetzes 

(§ 144 WRG). 

In seinem Erkenntnis vom 30. April 1985, Zl. 84/07/02-65, hat der Ver­

wal t ungsgericht shof jedoch ausgesprochen , daß die bisher praktizier te 

formelle Herstellung des Einvernehmens bei energierelevanten En t­

scheidungen ohne gesetzliche Grundlage erfolge. 

Aufgrund dieses Erkenn t nisses sollte daher die in Aussicht genommene 

Novellierung des Wasserrechtsgesetzes unbedingt zum Anlaß genommen werden , 

eine Mitwirkung des ho. Ressorts bei der Vollziehung des Wasserrechts­

gesetzes vorzusehen. 

Dies könnte etwa durch folgende formulierung in der Vollzugsklausel des 

Wasserrechtsgesetzes (§ 144) erfolgen: 

,,§ 144 . Mit der Vollziehung dieses Aundesgesetzes und der zu einzelnen 

Aestimmungen erlassenen AusfUhrungsgesetze der Länder ist der Aundes­

minister fUr Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit den be­

teiligten Aundesministern bet raut .  Insbesondere hat der Aundesminister 

r Ur Land- und forstwirtschaft das Einvernehmen mit dem Aundesminister 

fUr wirtschaftliche Angelegenheiten herzustellen, wenn die beabsichtigte 
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Entscheidung oder bau l iche Maßnahmen wichtige InLeressen auf dem Ge­

biet der Energiewirtschaft , insbesondere der Elektrizitätswirtschaft 

und deren Planung, ber ührt. 

Durchführungsverordnungen, die sich " . . . ... . .. . . ... . 

Das ho. Ressort ersucht im Hinblick auf die vorstehend umrissenen 

Problemkreise um Aufnahme interminister iel ler Gespräche jedenfal l s 

noch vor Ausarbeitung der Regierungsvorl age. 

B. Zu einzel nen Bestimmungen: 

1. Zu Art. I Z 1 (§ 8a): 

Dle Definition des Gewässerschutzes im Abs. 1 mit "Erhal tung des Ge­

fäl les, des Laufes und der natürl ichen Beschaffenheit des Gewässers, 

des Gewässerbettes und der für die ökologische f unktionsfähigkeit des 

Gewässers maßgebl ichen Uferbereiche sowie dem Schutz des Grundwassers" 

ist sehr umfassend und kann bei Wasserkraftwerken, die gestaltend in 

ein Gewässer eingreifen müssen, behindernd bis ausschließend wirken. 

Vorgeschlagen wird daher, den Gewässerschutz al lgemein auf die �­

hal tung der ökologischen funktionsfähigkeit des Gewässers sowie der 

Uferbereiche und auf den Schutz des Grundwassers zu beziehen. 

Entsprechend diesen Überlegungen wird daher folgende Formulierung vor­

geschlagen: 

" Unter Schutz des Gewässers wird die Erreichung der ökologischen funktions­

fähigkeit unter Wahrnehmung der übrigen öffentl ichen Interessen gemäß 

§ 105 verstanden." 

Zu der im Abs. 2 vorgesehenen Definition des Standes der Technik ist 

zu bemerken , daß sie nicht mit der Legaldefinition des § 7 1a der Ge­

werbeordnung 1973, BGBI.Nr. 50/1974, in der fassung der Gewerberechts­

novel le 1988, BGBI.Nr. 399, übereinstimmt. 

Diese Abweichung ist jedoch von entscheidender Bedeutung, da gemäß 

§ 74 Abs. 2 Z 5 GewO 1973 den Gewerbebehörden die Pflicht zur Wahr­

nehmung aes Schutzes der Gewässer vor nachteil igen Einwirkungen durch 

gewerbliche Betriebsanlagen obliegt, sofern nicht ohnedies eine Be­

willigung aufgrund wasserrechtlicher Vorschriften vorgeschrieben ist. 

Im Hinblick darauf, daß gewerbebehördliche Vorschreibungen zum Schutz 

der Gewässer in Betriebsanlagenverfahren nach dem Stand der Technik 

26/SN-163/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 7 von 30

www.parlament.gv.at



- 7 -

gemäß § 7 1a GewO 1973, Maßnahmen aufgrund des Wasserrechtsgesetzes 

1959 hingegen nach dem Stand der Technik entsprechend der Definition 

des § 8a Abs. 1 des Entwurfes zu beurteilen wären, sollte die Ae­

griffsbestimmung des Standes der Technik der in der Gewerbeordnung 

1973 enthaltenen Definition angeglichen werden. 

Da die Legaldefinition des § 7 1a GewO 1 973 vollinhalt lich der 

Definition des Standes der Technik im § 2 Abs. 2 des Luftreinhal te­

gesetzes für Kesselanlagen, AGAl.NI. 380/1988, entspricht, ist es 

auch unzutreffend, wenn in den Erläuterungen zu § 8a Abs. 2 aus­

geführt wird, daß Abweichungen von Definitionen z.A� im Luftreinhalte­

recht sachlich bedingt sind. 

Vielmehr sollte - zumindest im Aereich der Aundeskompetenzen - eine 

Vereinheitlichung dieser Gesetzesbegriffe im Sinne der Klarheit und 

Einheitlichkeit der gesamten Recht sordnung angestrebt werden. Gegebenen­

fal ls könnten im vorgel egten Entwurf besondere wasserwirtschaftliche 

Komponenten zusätzlich berücksichtigt werden. 

Es müßte jedenfalls klar er kennbar sein, welche technischen Anforde­

rungen eine Anlage erfüllen muß und zu welcher Zeit diese gegeben sein 

müssen, weil sich der Stand der Technik zwischen Planungs-, Ausführ ungs­

und Aetriebsphase rasch ändern kann. 

Im Absatz 2, Ende des vorletzten Satzes wird folgende Textänderung vor-

geschlagen: statt " ...... möglich erscheint." - sollte es " ..... mögl ich 

ist." heißen. 

Gegen Abs. 3 bestehen insoweit Aedenken, als sich dadurch vor allem bei 

den §§ 13a, 13b und 13c des Ent wurfes, insbesondere bei den gefor­

derten Anpassungsmaßnahmen echte Probleme ergeben können; es stellt 

sich dann nämlich die frage, ob bei Vorliegen einer Verordnung im Sinne 

des § 8a Abs. 3 des Entwurfes sich außerhalb der Verordnung - wenn 

faktisch möglich - rechtlich noch eine Möglichkeit einer Anwendung des 

letzten Satzes des § 8a Abs. 2 ergibt. 

Nach Abs. 3 wären nicht nur erste Schritte in Richtung einer festlegung 

verbindlicher Emissionsnormen möglich, sondern auch eine generelle f est­

legung von Restwasserführungen bei Wasserkraftwerken. Hiezu muß aus 

energiewirtschaftlicher Sicht betont werden, daß von einer derartigen 

Maßnahme lmmerhin rd. 38% des ausgebauten und in Aau befindlichen Wasser­

kraftpotentials Österreich betroffen ist ( bestehende Speicherkraft -
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werke und Ausl eitungskraftwerke: 13. 000 GWh pro Jahr). Nach flu�ebieten be­

trachtet, zeigt sich, daß im Donaueinzugsgebiet zwar nur rd. 12% 

des Potential s  betroffen sein k6nnten, während aber etwa im Rhein­

einzugsgebiet, wo fast ausschließl ich Speicherkraftwerke vorhanden 

sind, immerhin 91% des Potential s  beeinflußt wäre. I m  Mur- und 

Raabgebiet sind es 75%, im Traungebiet 42%, im Salzachgebiet 77% 

und im Inn-, Lech- und Isargebiet 62%. I n  Ermangel ung konkreter 

Festlegungen k6nnen zwar noch keine Aussagen über effektive Energie-

vedute durch erh6hte Pfl ichtwasserabgaben gemacht werden, aber in An­

lehnung an vergleichbare Untersuchungen in der Schweiz, wo/ausgehend von 

einer ähnlichen Gesetzesinitiative,eine jährliche Energieeinbuße im 

Mittel von 3. 800 GWh errechnet wurde, kann durchaus ein Wert von 1. 000 GWh 

als real istisch angesehen werden. Volkswirtschaftlich betrachtet ent­

sprechen 1. 000 GWh nach der Substitutionsmethode (hypothetische Er­

zeugung von Wasserkraftenergie in kal orischen Kraftwerken) einem not­

wendigen Einsatz von 200.000 t Heiz61, und damit einer Erh�ng der 

Auslandsabhängigkeit in der Energieversorgung. Auch die damit ver­

bundenenen Konsequenzen für die Umwe lt sol len nicht unerwähnt bleiben, 
ganz abgesehen von den betriebswirtschaft l ichen Konsequenzen durch die 

Verminderung der Er16se, die bei Gestehungskosten an Speicherenergie 

von rd. 2 S je KWh bei einer Energieeinbuße von 1. 000 GWh immerhin 

2 Mrd. Schilling pro Jahr entsprechen. Es muß daher bereits beim der­

zeitigen Stand der Überlegungen auf die ener gie- und volkswirtschaftl ichen 

Konsequenzen derartiger Maßnahmen hingewiesen werden. 

Weiters wird darauf hingewiesen, daß die bei Neuanlagen geforderten 

Restwassermengen so hoch sind, daß diese, auf A ltanlagen angewendet, 

zumindest zeitweilige ßetriebsstil legungen zur folge haben k6nnten. 

Wie z.ß. aus einem Kommentar zur f orschungsarbeit " Restwassererforder­

nisse aus limnologischer Sicht" hervorgeht, ist für den dort unter­

suchten ßachtypus (Tiroler Gebirgsbach) eine Dotierwassermenge von 

weniger als 10% des niedrigsten Monatsmittelwerts für die weitgehend 

ungest6rte Aufrechterhaltung der ßachbiozönose völlig ausreichend. 

Heute hingegen werden von den Amtssachverständigen im Rahmen des ße­

willigungsverfahrens Restwassermengen mit ca. 5 - 10-fachem Wert ohne 

ßerücksichtigung wirtschaftlicher Untersuchungsergebnisse vorge­

schrieben. 
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Zu Ar t. I Z 2 (§ 13 Abs. 1) : 

In dieser Aestimmung sollte im letzten Satz auch auf die Wirtschaft­

lichkeit Rücksicht genommen werden. 

Zu Ar t. I Z 3 (§§ 13a, 1 3b, 13c ) : 

Die Aest immungen der §§ 13a und 13b werden aus ho. Sicht abgelehn t, 

weil sie im Hinblick auf Art. 18 A-VG bedenklich unklar formulier t 

sind und daher nicht v ollziehbar scheinen. Einer Aestimmung über 

nachträgliche Anpassungsmaßnahmen könnte nur dann zugestimmt werden, 

wenn die Vor aussetzungen dafür im Geietz genau festgelegt sind und 

wenn eine derar tige Maßnahme mit Aescheid vorgeschrieben wird. Wie 

schon im Allgemeinen Teil ausgeführt, sind derar t klare Gesetzesbe­

stimmungen im Hinblick auf das neue Umweltstrafrecht unbedingt er­

forderlich. 

Im einzelnen wird zu den Aestimmungen bemerkt: 

Zu § 13a Abs. 1 bis 3: 

Die im Abs. 1 normierte Verpflichtung des Wasserberechtigten - unge­

achtet des verliehenen Rechtes (!) - in Form einer self-executing­

Anpassung ständig den Stand der Technik zu beobachten und selbständig 

danach die "er forderlichen" Anpassungen vorzunehmen, öffnet der Rechts­

unsicherheit Tür und Tor und ist für die überwiegende Mehrheit der 

Wasserberechtigten in technischer, organisatorischer und finanzieller 

Hinsicht schlichtweg unzumutbar. Diese "dynamische Anpassung" an den 

geänderten Stand der Technik ist - bei aller Wertschätzung gegenüber 

der Intention einer Aestimmung, die die Eigenverantwortung und Selbstän­

digkeit des Unternehmers bet onen will - aufgrund der enormen Rechts­

unsicherheit, die damit für den Normadressaten verbunden ist, strikt 

abzulehnen. Diese Rechtsunsicherheit ist insbesondere im Hinblick auf 

das neue Umweltstrafrecht untragbar und inakzeptabel. 

Unbeschadet der grundsätzlichen Ablehnung dieser Entwur fspassage wird 

festgehalten, daß das Wort "oder" in dem Textzusammenhang "nach dem 

Stand der T echnik möglich oder sind wesentliche Verbesserungen ..... " 

durch "und" zu ersetzen ist. Darüber hinaus fällt auf, daß hinsicht ­

lich der er forderlichen Anpassung von "zumutbaren Schritten", aber 

nirgends vom "zumutbaren Umfang" die Rede ist. Gerade der "zumut bare 

Umfang" muß zum Schutz vor unbilligsten Här ten in den Gesetzestext 

hineinreklamiert werden. 
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Eine derar tige Bestimmung mOßte nach ho. Auffassung sehr wohl auch 

die wir t schaftliche Leistungsfählgkeit des Wasserberechtigten be­

rOcksicht igen. In diesem Zusammenhang ist auch nicht einzusehen, 

warum die in § 13c testgelegte Verhält nismäßigkeit zwar auf die Be­

stimmungen des § 1 3b, nicht aber auf die Anpassungsvorschriften des 

§ 13a anzuwenden ist. 

Die Kriter ien, die eine Anpassungspflicht auslö�en, sind sehr al lge­

mein formu l ier t, und auch die Zumutbarkeit der Anpassungsschrit te 

ist nirgends näher bestimmt. Ständige Recherchen des Standes der 

Technik und die exakte Einschätzung der "wasserwir tschaftlichen Ent­

wicklung"  ist kaum einem Betreiber zumutbar. Es ist daher zu er­

war ten, daß es zu erheblichen Auffassungsunterschieden zwischen Be­

treiber und Behörde kommen wird. Dabei hat der Betreiber nicht nur  

die Folgen des Abs. 2, sondern auch Konsequenzen hinsichtlich des 

neuen Umweltstrafrechts sowie Schadenersatzverpflichtungen zu ge­

wär tigen. Anstelle des Feststel lungsver fahrens nach Abs. 3 könnte die 

Wasserrechtsbehörde ohne Mehrbelastung daher gleich von vornher ein 

die Anpassung an einen mittels Verordnung eindeut ig festgelegten 

Standard im Einzelfall mit Bescheid vorschreiben. Diese Vorgangs­

weise wäre nicht nur aus der Sicht der Industrie akzeptabler, sondern 

wegen ihrer höheren Realisierungschancen auch dem Schutz der Gewässer 

zuträglicher. 

Zu § 13a Abs. 4: 

Nach dieser Regelung hat der Wasserberechtigte nach jeweils 20 Jahren 

mit einem nicht unbeträchtlichen Kostenaufwand zunächst nachzuweisen, 

daß eine Anlage dem Stand der Technik entspricht.  Ein derartiger Nach­

weis ist bei dem derar t weitreichenden und sich in ständiger Entwicklung 

befindlichen dynamischen Zustand des Begriffes " St and der Technik" 

problematisch. Der Betroffene kann nicht konkret erkennen, worOber 

und in welchem Zeit punkt der Nachweis erbracht werden muß. 

In weiterer f olge hat der Wasserberechtigte eine Anpassung an den Stand 

der Technik vorzunehmen, soweit dies zumutbar ist.  Das heißt, daß der 

Wasserberechtigte einer Wasserkraf tanlage damit rechnen muß, daß er 

nach rund 20 Jahren wieder umfassende Investitionsentscheidungen 

treffen muß. 
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Auch dabei ist zu bedenken, daß bei Maßnahmen des § 13b des Ent­

wurfes der Grundsatz der Verhält nismäßlgkeit nach § 13c anzuwenden 

ist, während diese besondere Verhältnismäßigkeit bei § 13a nicht 

vor gesehen ist. Man könnte daher bei diesen For mulierungen auch 

zur Ansicht kommen, daß offensichtlich der Schutz des Lebens nicht 

so hoch bewertet wird - hier gilt ja eine besonder e Verhältnis­

mäßigkeit - wie der Schutz des Gewässers. Es zelgt sich also, daß 

hier noch gewisse Textänderungen vorgenommen werden sollten, um 

nicht Wertungsprobleme auszulösen. 

Anpassungsmaßnahmen sind zumutbar und vert retbar je nach Dauer des 

verliehenen Wasserrechts. Bei einer Wasserkraftanlage mit einem auf 

30 Jahre verliehenen Wasserrecht (derzeit üblich bei Eigenanlagen) 1st 

eine Anpassungsmaßnahme nach 20 Jahren für die restlichen 10 Jahre 

jedoch problematisch. Es sollten daher die Bestimmungen über Ver­

besserungen zum Schutz des Gewässers vor Wasserkraft anlagen be­

stehende� Art in diesem Sinne neu überarbeitet werden. 

Eine derart1ge Bestimmung wäre nur dann sinnvoll, wenn dem Wasser be­

nutzungsberechtigten eine angemessene frist für den unveränderbaren 

Bestand seines Vorhabens garantiert ist;  sofern Änderungen - bei An­

lagen, die bei Errichtung dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Be­

willigung entsprochen haben - unter bestimmten gesetzlich festzu­

legenden Voraussetzungen unumgänglich erscheinen, sollte besser ein 

Stufenplan mit für den Benutzer zumutbaren Schrit ten festgelegt werden. 

Hinsichtlich der 20-Jahresfrist wäre v om Gesetzgeber der Beginn der 

Frist eindeutig zu normieren. 

Die Bestimmung des Abs. 4 im Zusammenhang mit den Absätzen 5 und 6 

dürfte eine Fülle von Problemen bringen, nicht nur wirtschaftlicher 

Natur, sondern auch im Zusammenhang mit den Rechten Drit ter und der 

praktischen Durchführung :  

Die geforderten Anpassungsmaßnahmen bei Wasserkraftanlagen i m  Rahmen 

einer Wasserwerksgenossenschaft können problematisch werden, weil unter 

Umständen die eine Maßnahme eines Wasserberechtigten erhebliche Aus­

wirkungen auf den Ober- oder Unterlieger 1m Bereich des Mühlbaches hat. 

Weil auch die Berechtigungfrf :fürdie einzelnen Wasserkraft anlagen zu 

verschiedenen Zeitpunkten verliehen wurden, könnte daher bei den 
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sogenann ten 20- jährigen Anpassungsmaßnahmen unter Umständen im Hin­

blick auf den verschiedenen Stand der Technik ein beachtliches 

"Durcheinander" sich ergeben. Es muß daher bei diesen Anpassungs­

maßnahmen auch vorgesehen werden - wenn diese Vorschrift in Kraft 

(reten sollte - daß andere Wasserberechtigte dabei keinen Nach-

teil erleiden. Dabei mUßte vorgesehen werden, daß un ter Umständen 

bei bestimmten Wasserkraftanlagen einheitliche Anplassungsmaß­

nahmen gesetzt werden dUrfen (vgl. auch zu den Übergangsbestimmungen 

des Ar t. II). 
Ob die der Wasser benutzung dienenden Anlagen (z. B. der Gener ator eines 

Kraftwerke�) dem Stand der Technik entsprechen oder nicht, ist in 

diesem Zusammenhang belanglos; wesentlich ist, ob die Wasserbenutzung 

sel bst diesem Standard gerecht w�rd oder nicht. Der Nachweis des 

Standes der Technik sollte sich daher auf die Wasserbenutzung be­

schränken. 

Zu § 13a Abs. 5: 

Der letzte Satz dieser Bestimmung sollte besser lauten: "Die Best immungen 

des § 52 werden nicht berUhrt." 

Zu § 13b: 

In der Überschrift sollte auf § 105, wo die im Wasser recht maßgeb­

lichen Interessen aufgezählt erscheinen, Bezug genommen werden. 

Die Abs. 1 und 2 entha l ten eine Uber den Tatbestand des § 68 AVG 1950 

hinausgehende Möglichkeit der Durchbrechung der materiellen Rechts­

kraft. Zieht das AVG 1950 die Schranke in der Verhinderung von das Leben 

und die Gesundheit von Menschen gefährdenden Mißständen und in der 

Abwehr schwerer volkswirtschaftlicher Schädigungen, so geht § 13b weit 

darüber hinaus. Es stellt sich die f rage, ob eine vom AVG 1950 ab­

weichende Regelung des Gegenstandes im Sinne des Artikel 11 Abs. 2 ß-VG 

erforderlich ist. findet man mit der wohlformulierten Regelung des 

§ 68 Abs. 2 AVG 1950 tatsächlich kein Auslangen, so wären die ab­

weichenden Regelungen des Abs. 1 und 2 n och dahingehend zu prüfen, ob 

sie dem Legalität sprinzip entsprechen. Aus ho. Sicht wird bezweifelt, 

ob aus diesen Bestimmungen ein individudler Verwaltungsakt in einem 

konkreten Einzelfall abgeleitet werden kann. Eine Determinierung, in 

welchen f ällen welche zusätzlichen Maßnahmen vorzuschreiben wären, 
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ist notwendig. Auch der Begriff " erhebliche Schädigungen der Ge­

wässer" in Abs. 2 scheint zu unbestimmt. 

Aus Abs. 3 geht nicht her v or, welche öffentlichen Interessen (1. 

Zeile) und welche begünstigten Interessen (6. Zeile) gemeint sind. 

Schließlich sollten zusätzliche Maßnahmen wie gemäß § 13a nur in zu­

mutbaren Schritten und un ter Setzung einer angemessenen fr ist vorge­

schrieben werden. Weiters sollte die Möglichkeit eines festst ellungs­

bescheides aus Gründen der Rechtssicherheit für den Wasserber echtigten 

v orgesehen werden. Zum letzten Satz des Abs. 2 stellt sich die frage, 

ob die Einschränkung unmittelbar durch Wegfall ihre� Grundes ihr e 

Wirksamkeit verliert oder ob dazu eine behördliche Entscheidung er­

forderlich ist. Aus Gründen der Rechtssicherheit wäre der zweiten 

Lösung der Vorzug zu geben. 

Zu § 13c: 

Die Regelungen des ersten und des zweiten Satzes dieser vorgesehenen 

Gesetzesstelle stehen in gewissem Widerspruch zueinander. Während der 

erste Satz inhaltlich im wesentlichen der in der Überschr ift grund­

sätzlich als Zielsetzung vorangestandenen Verhältnismäßigkeit ent­

spricht, wird er durch den zweiten Satz ("vertretbares Verhältnis .... 

Bedacht zu nehmen") erheblich abgeschwächt, sodaß der Inhalt unklar 

bleibt. Gerade bei Bestimmungen, welche erhebliche Bedeutung für ver­

fassungsgesetzlich gewährleistete Rechte besitzen, sollte aus der 

Sicht des Legalitätsprinzipes eine besondere Sorgfalt aufgewendet werden. 

In vergleichbaren Zusammenhängen hat der Ver fassungsgerichtsho f  in 

seinem Erkenn tnis vom 12. 12. 1985, G 225/85 dargetan, daß sich die Exakt­

heit der einfachgesetzlichen Umschreibung der Kriterien eines Grund­

rechtseingriffes an der Eingriffsnähe des Gesetzes zu orientieren hat. 

Wenn demnach ein Materiengesetz typischerweise und regelmäßig in ein 

Grundrecht eingreift, hat dieses Gesetz die Eingriffskriterien be­

sonders exakt zu umschreiben. Diese Grundsätze wurden in der folgenden 

Judikatur, wenn auch hier zum Grundrecht gemäß § 8 EMRK, noch be­

deutsam bet ont. Auch auf die Urteile des Europäischen Gerichtshofes für 

Menschenrechte in den fällen SUNDAV T IMES sowie SILVER (vgl. EuGRZ 1979, 

387 f f  bzw. 1984, 147 f f) ist in diesem Zusammenhang hinzuweisen. Geht 

man davon aus, daß das Wasserrechtsgesetz, bezogen auf das Grundrecht 

des Eigentums, als Materiengesetz einzustufen ist, das praktisch in 

seinem vollen Wor tlaut und mit seinem gesamten Inhalt,  also regelmäßig 
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und typischerweise, ins Eigentum, darUberhinaus vereinzel t  auch ln 

andere Grundrechte eingr eift, muß der vorangefUhr ten hbchstge­

richtlichen Judikatur in diesem Zusammenhang entsprechende Be­

deutung beigemessen werden. 

Zu den Wor ten "erforderlicher Aufwand" sollte zumindest in den Er ­

läuterungen ausdrUcklich klargestellt wer den, daß darunter die Kosten 

fUr den Inhaber der An l age zu verstehen sind. 

Zu Ar t. I Z 4 (§ 1 5  Abs. 1 ): 

Die in dieser Bestimmung vorgesehene Ausweitung von Entschädigungs­

pflichten zugunsten von fischereiberechtigten ist nach ho. Ansicht 

zu weitreichend. Das fischereirecht stellt ebenso wie das Jagdrecht 

ein ius nudum dar und ist naturgemäß nur unter bestimmten Rahmen­

bedingungen ausUbbar. DarUber hinaus birgt die vorgesehene Ver­

besser ung der Rechtsstellung der Fischereiberechtigten die Gefahr 

des Mißbrauchs in sich, weil der Fischereiberechtigte mißbräuchliche 

Einwendungen erheben kbnnte, um Uber die so bewirkte Verfahrensver­

zbgerung auch unberechtigten Forderungen Nachdruck zu verleihen. 

Sollte diese Bestimmung dennoch beibehalten werden, so wären zumindest 

eine Präklusionsfrist und eine Präzisierungspflicht fUr die Geltend­

machung vermbgensrecht licher Nachteile durch den fischereiberechtigten 

anläßlich des Bewilligungsverfahrens vorzusehen . Es erscheint auch 

problematisch, bei einem konsensgemäßen Bet rieb einer Anlage, z.B. wenn 

dem Begehren der Fischereiberechtigten durch Auflagen Rechnung ge­

tragen wird, n och Entschädigungspflichten zu statuieren. 

Zu Art .  I Z 7 (§ 2 1): 

Die novellierte Form des § 2 1  erzeugt Rechtsunsicherheit :  Die Mbglich­

keit der Behbrde, binnen 6 Monaten einen bereits erlassenen Bescheid um 

die Befristung zu ergänzen, sollte aus GrUnden· der Rechtssicherheit un­

bedingt gestrichen werden. 

Gemäß § 21 Abs . 1 sind Bewilligungen zur Gewässernutzung grundsätzlich 

zu befristen, wobei nach den Erläuternden Bemerkungen mbglichst kurze 
\ 

Befristungen aller Wasserrechte erfolgen sollen. Probleme werden zwar in 

den Erläuternden Bemerkungen aufgezeigt (hohes Investitionsvolumen fUr 

Wasserbenutzungen verlangt lange Befristung), erscheinen jedoch durch den 
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Gesetzestext selbst ungenügend gelöst. Der Vollziehung steht ein 

fristsetzungsrahmen von über 0 bis 90 Jahren zur Ver fügung. Es stellt 

somit eine Ermessensentscheidung der Behörde dar, welche frist ge-

setzt wird, ohne daß dieses Ermessen konkretisiert wird. Die ledig-

liche Bedachtnahme auf den Bedar f des Konsenswerbers erscheint un­

zureichend. Gerade der Bedar f des Bewer ber s ( auch hoher In vestitions­

aufwand ) müßte pr imär die Frist setzung best immen, um eine Rechts­

sicherheit und Vorhersehbar keit für den Konsenswerber zu gewähr-

leisten. Der Behörde sind dur ch die vorliegenden Bestimmungen Spiel­

räume geöf fnet, der artige wirtschaftliche Aspekte unzulänglich zu be­

rücksichtigen. Dieses unzulänglich determinierte Ermessen der Be-

hörde, so kurze fristen zu setzen, daß es einem Konsenswerber wirt­

schaftlich zu unsicher wird, hohe finanzmittel einzusetzen, muß aus wirt­

schaftspolitischen Gründe� beanstandet werden. 

Es stellt sich überhaupt die frage, ob die vorgeschlagene Be frist ung 

den zu er zielenden Erfolg recht fertigt. Das Ziel ist nach den Er­

läuternden Bemerkungen zu § 21 eine geordnete und gedeihliche Ent­

wicklung der Wasserwirtschaft mit einer dem Stand der Technik ent­

sprechenden und den wasserwirtschaftlichen Ansprüchen nicht im Wege 

stehenden Wassernutzung. Sollte die Möglichkeit klar vorhersehbarer 

nachträglicher Anpassungsmaßnahmen im Sinne des ho. Vorschlages zu Art. I 

Z 3 unter Androhung der Rechtsfolgen des § 27 Abs. 4 ( Bewillinung kann 

für verwirkt erklärt werden ) festgelegt werden, gewährleistet bereits 

diese die angeführten Ziele. Eine weitere Beschränkung dieses ding­

lichen Rechtes der Wassernutzung durch eine grundsätzliche fristsetzung 

erscheint daher nicht mehr gerechtfertigt. Eingrif fe in dingliche 

Rechte sind nur durch besondere ö ffentliche Interessen zu recht fert igen, 

wobei zur Durchsetzung dieser Interessen das gelindeste Mittel anzu­

wenden wäre. Das ö ffentliche Interesse an einer dem Stand der Technik 

und der wasserwirtschaftlichen Entwicklung entsprechenden Wasser­

nutzung wird bereits durch die vorgeschlagenen Anpassungsregelungen ge­

wahrt. 

Aus ho. Sicht sollte hinsichtlich der Befristung das bestehende Recht 

(§ 21 in seiner bisherlgen form ) erhalten bleiben. 
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In Anbetracht, daß sich die Dauer von Bergbautätigkeiten (des Unter­

nehmens) von vornherein meist nicht abschätzen läßt und Bergbau­

tätigkeiten nur aufgrund von - verschiedentlich be fristeten -

Bergbauberechtigungen, bei Vorkommen sonstiger mineralischer Roh­

s toffe au fgrund von Gewerbeberechtigungen, ausgeUbt werden dUr fen, 

sollte jedenfalls, wie nach der gellenden Recht slage, die Bewilligungs­

dauer bei Bergbautätigkeiten auf die Geltungsdauer der Bergbaube­

rechtigungen, bei Vorkommen sonstiger mineralischer Rohstoffe auf 

die Geltungsdauer der Gewerbeberechtigungen, abzustellen sein. 

Im Zusammenhang mit der Bes timmung des Abs. 2 s t ellt die in § 8a Abs.2 

festgelegte  Definition des Standes aes Technik eine außerordentliche 

Erschwernis dar. 

Ein Anspruch auf Wieder verleihung von Wasserrechten sollte auch dann 

bes tehen, wenn die Anlagen den allgemein anerkannten Regeln der 

Technik bzw. den allgemein Ublichen Ver fahrensweisen entsprechen. 

Die Bestimmung des Abs. 3 ist nach ho. Ansicht nicht er forderlich. 

Eine Änderung des Zweckes der Wasserbenutzung kann nämlich nur dann 

bedeutend sein, wenn sich dadurch die Auswirkungen auf das Gewässer 

ändern, also nicht etwa bei Änderung des Zwecks " Eigenanlage im Sinne 

des Elektrizitätswirt schaftsgesetzes" in " Stromerzeugungsanlage' eines 

Elektrizitätsversorgungsunternehmens". Bei einer bedeutenden Änderung 

der Auswirkungen auf das Gewässer ist  aber sowieso gem. § 32 Abs. 2 lit.e 

des Was serrechtsgesetzes eine neue Bewilligung er forderlich. Sollte dies 

jedoch in bestimmten fällen fUr unbedingt er forderlich gehalten �erden, 

könnte in diesen fUr die Änderung des Zweckes der Wasserbenutzung eine 

Anzeigepflicht mit Untersagungsrecht der Behörde vorgesehen werden. 

Hinter dem Wort "öffentliche Interessen" sollte durch eine Zitierung 

des § 1 05 klargestellt werden, welche Interessen darunter zu ver s tehen 

sind. 

Zu Art. I Z 8 (§ 27 Abs. 3) : 

Die Wort e  "zur AusnUtzung der motorischen Kra f t  des Wasser s "  dUr fen 

nicht ent fallen, da sonst  auch Wasserversorgungs- �der Abwasserreinigungs­

anlagen bet roffen wären. Bei solchen Anlagen ist  es jedoch durchaus 

denkbar, daß die Anlagen aus verschiedensten GrUnden Uber einen Zeit raum 
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von mehr als drei Jahren vorübergehend nicht benötigt werden. Damit 

würden aber auch solche Rechte erlöschen. 

Zu Art. I Z 10 (§ 31): 

Im Abs. 4 wird im Ergebnis eine Erfolgshaftung statuiert. Denn der 

Grundeigentümer kann hiernach schon dann zum Kostenersatz heran­

gezogen werden, wenn er Anlagen oder Maßnahmen, von denen in der 

folge die Gefahr ausgeht, zugestimmt oder sie freiwillig geduldet hat; 

seine Zustimmung oder Duldung braucht sich also gar nicht auf die Ge­

fährlichkeit der Anlage oder der Maßnahme beziehen. Der in den Er­

läuterungen (siehe Seite 29, 2. Abs. ) zum Vergleich herangezogene § 4 

Abs. 2 des Sonderabfallgesetzes geht nicht so weit, er stellt nur 

auf die Zustimmung (nicht auf die freiwillige Duldung ) des Liegen­

schaftseigentümers oder seines Rechtsvorgängers zur Nutzung seines 

Grundes zur Sammlung oder Lagerung von Sonderabfällen ab und setzt 

damit die Kenntnis des Betreffenden von der Gefährlichkeit dieser 

Nutzung voraus. Eine Einschränkung dieser Haftung auf den fall der Zu­

stimmung bei Kenntnis der Gefährlichkeit erscheint daher analog zum 

Sonderabfallgesetz geboten. 

So wird z.B. in vielen fällen der Leitungsservituten aer Grundeigen­

tümer kaum in der Lage sein, festzustellen, ob durch diese Leitungen 

Gewässerverunreinigungen erfolgen. Die im Abs. 4 nun vorgesehene Ver­

pflichtung würde daher in Zukunft zur Ablehnung von Leitungsführungen 

durch die Grundeigentümer führen. Besonders krass wird die Haftungsver­

pflichtung des Grundeigentümers, wenn er  für das Verhalten seines Rechts­

vorgängers einzustehen hat. In diesem fallwird jeder Liegenschaftser­

werb wohl zu einem glücksspielartigen Rechtsgeschäft. 

Die vorliegende Bestimmung ist nach ho. Auffassung auch verfassungs­

rechtlich bedenklich. ( Verletzung des Eigentumsrecht, ArtikelS StGG. ) 

Zu Art. I Z 1 4  (§ 46): 

Im Abs. 1 ist die Behandlung des durch Regulierung gewonnenen Grundes 

und Bodens zum Schutz und zur Erhaltung der ökologischen funktions­

fähigkeit der Gewässer vorgeschrieben, nicht jedoch der Adressat dieser 

Vorschrift genannt. Dieser wird in der Regel bei öffentlichem Wasser­

gut der Grundeigentümer, also der Bund sein oder wie bisher das Regu­

lierungsunternehmen. Eine Klarstellung erscheint geboten, wobei, falls 
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diese Maßnahme dem Regulierungsunternehmen obliegen sollte, dieses zur 

entsprechenden Verfügung über den gewonnenen Grund und Bogen legi­

timiert werden müßte. 

Als wesentlicher Verwendungs zweck des Regulierungsneugrundes sollte 

wie bisher die Entschädigung enteigneter Grundeigentümer im Wege des 

Naturalersatzes vorgesehen werden. 

Es ist nicht klar, was im Abs.3 unter " bestehenden Nutzungen" (welche 

über Abs.1 hinaus eingeschränkt werden sol len) zu verstehen ist, da 

der gewonnene Grund und Boden ja bis zur Regulierung überhaupt nicht 

genutzt wurde. 

Zu Art. I Z 15 (§ 54 Abs. 2 lit. f): 

Diese Regelung/nach der Bewilligungspflichten durch Verordnung fest­

gelegt werden können, ist im Hinblick auf Art. 1 8  B-VG bedenklich. 

Zu Art. I Z 16 (§ 54 Abs. 4): 

Zunächst stellt sich die Frage, ob diese Bestimmung überhaupt erforder­

lich ist. Eine wasserwirtschaftliche Rahmenverfügung hat den Charakter 

einer Verordnung, die daher auch als Maßstab bei,der Erlassung von Be­

scheiden zu gelten hat. Demgemäß bestimmt auch § 54 Abs. 3 des Wasser­

rechtsgesetzes ausdrücklich, daß Ausnahmen von einer wasserwirtschaft­

lichen Rahmenverfügung unter bestimmten Voraussetzungen durch einen 

besonderen Bescheid z�gelassen werden können. Es ist daher unklar, in 

welchen Fällen darüber hinaus durch Bescheid eine Wassernutzung vor­

geschrieben werden kann, die im Widerspruch zu einer wasserwirtschaft­

lichen Rahmenverfügung steht. 

Sollte diese Bestimmung dennoch als erforderlich erachtet werden, so 

wird jedenfalls der letzte Satz, nach dem Bescheide, die einer wasser­

wirtschaftlichen Rahmenverfügung widersprechen, innerhalb von sechs 

Jahren aufgehoben, abgeändert oder mit zusätzlichen Auflagen versehen 

werden können, entschieden abgelehnt. 

Die dabei für den genannten Zeitraum entstehende Rechtsunsicherheit 

scheint nicht vertretbar, zumal es wohl auf einem Verschulden der Be­

hörde beruhen dürfte, wenn Bescheide wasserwirtschaftlichen Rahmen­

verfügungen widersprechen. 
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Weiters ist diese Aestimmung, die es in das vollkommen freie Er­

messen der Behörde stellt ("kann"), ob und wann sie eine derartige 

DUI chbrechung der Rechtskraft innerhalb der sechs Jahre vornimmt, 

nach ho. Ansicht im Hinblick auf Art. 18 A-VG verfassungswidrig. 

Diese Bestimmung deutet darauf h�n, daß dem Planungsinstrument 

einer wasserwirtschaftlichen RahmenverfUgung im Wasserrechtsgesetz 

ein höherer Stellenwert gegeben werden soll. Dies zeigt sich auch 

darin, daß fUf den Bereich der Donau dstlich von Greifenstein die 

Oberste Wasserrechtsbehörde vor Verhandlung eines Kraftwerksprojektes 

beabsichtigt, hier eine wasserwirtschaftliche RahmenverfUgung zu 

treffen. Vor diesem Hintergrund erscheint es daher zweckmäßig zu 

sein, die in § 54 Wasserrechtsgesetz beispielhaft aufgezählten In­

halte einer wasserwirtschaftlichen RahmenverfUgung durch eine 

Konkretisierung zu präzisieren (vorstellbar wär� z.B. bei einer 

Widmung des Gewässers fUr die Energiegewinnung, die festlegung der 

Anzahl der Kraftwerksst ufen). 

Zu Art. I Z 1 7  (§ 55): 

Gem. Abs. 1 ist der Landeshauptmann das wasserwir tschaftliche Planungs­

organ, nach § 55 Abs. 1 1n seiner bisherigen form hatte der Landes­

hauptmann ein geeignetes Organ mit der Zusammenfassung aller wasser­

wir tschaftlichen Planungsfragen zu bet rauen. Der Landeshauptmann kann 

also laut Gesetzestext gleichzeitig Wasserrechtsbehörde sein und 

Partei als wasserwirtschaftliches Planungsorgan (§ 102 Abs. 1 lit. e)! 

Diese Doppelfunktion ist rechtspolitisch bedenklich. 

Die Anzeigepflicht an das wasserwirtschaftliche Planungsorgan nach Abs.3 

in Verbindung mit der im Regelfall vorgesehenen vorläufigen Uber­

prUfung (§ 104) lassen eine Verfahrensverzögerung befürchten. Dazu er­

gibt sich die frage, ob in Zukunft zusätzlich noch ein Bürgerbeteili­

gungsverfahren eingeführt wird. 

Diese Bestimmung dürfte den Antragsteller überhaupt überfordern, weil 

dieser die Grundzüge seines Vorhabens nur nach seinem Wissensstand 

(bzw. dem seines Planers) darlegen kann. Die Entscheidung und die 

Vorarbeiten hiefür, ob und inwieweit ein Vorhaben anderen wasserwirt­

schaftlichen Planungen zuwiderläuft, sollte aber Aufgabe des wasser-
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wirtschaftlichen Planungsorganes oder der Wasserrechtsbehörde sein. 

Schließlich wäre klarzustellen, wann die Anzeige an das wasserwirt­

schaftliehe Planungsorgan spätestens zu erfolgen hat, und innerhalb 

welcher Frist das wasserwirtschaftliehe Planungsorgan das Ergebnis 

der Prüfung dem Einschreiter mitzuteilen hat. Bei der festlegung 

dieser fristen wäre auf die Vermeidung unnötiger Verzögerungen von 

Genehmigungsverfahren Bedacht zu nehmen. 

Das Verhältnis des Abs.4 zu § 74 Abs. 2 Z 5 GewO 1973 ist unklar: 

Wie bereits zu Art. I Z 1 des Entwurfes ausgeführt wurde, haben die 

Gewerbebehörden den Schutz der Gewässer vor nachteiligen Einwirkungen 

durch gewerbliche Betriebsanlagen zu wahren, sofern nicht ohnedies 

eine Bewilligung aufgrund wasserrechtlicher Vorschriften vorgeschrieben 

ist (§ 74 Abs. 2 Z 5 GewO 1973). 

Diese Bestimmung wurde aus Gründen der Verwaltungsökonomie in die 

Gewerbeordnung 1973 aufgenommen, um Behörden und Parteien vermeid­

baren Aufwand zu ersparen. Diese Zielsetzungen werden nunmehr durch 

die im § 55 Abs. 4 vorgesehene Bestimmung unterlaufen und stehen auch 

in Widerspruch zu den von der Bundesregierung angestrebten Zielen 

der Verwaltungsvereinfachung und Kostenersparnis. 

Im übrigen ist auch aus den Erläuterungen zu § 55 Abs. 4 nicht erkennbar, 

aus welchen Gründen eine solche zusätzliche Verwaltungsbelastung ge­

rechtfertigt sein soll; jedenfalls ist im Hinblick auf § 74 Abs. 2 Z 5 

GewO 1973 eine Mitsprache des wasserwirtschaftlichen Planungsorganes 

im Bereich des gewerblichen Betriebsanlagenrechts im Interesse des um­

fassenden Schutzes der Gewässer nicht notwendig. 

Im Zusammenhang mit der Bestimmung des Abs. 5 wäre zu bemerken, daß in 

dem beabsichtigten Beirat für Wasserwirtschaft kein Vertreter von Be­

treibern von Wasserkraftanlagen vertreten ist, jedoch die Beiziehung 

von solchen Gruppierungen im Interesse der wasserwirtschaftlichen Pla­

nung zu liegen scheint. Man könnte daher in den Beirat auch Vertreter 

des Verbandes der Elektrizitätswerke Österreichs bzw. des öster­

reichischen Vereines zur förderung von Kleinkraftwerken aufnehmen so­

wie allfällige bedeutende freiwillige Interessenvertretungen in anderen 

Bereichen von Wasserbenutzungsanlagen. 

26/SN-163/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 21 von 30

www.parlament.gv.at



.. 

• 

- 2 1  -

Der zweite Satz des Abs. 5 ist sprachlich ungenau. Sein Inhalt könnte 

in folgende drei Sätze aufgeteilt werden: 

"In den Aeirat entsendet der Aundesminister für Land- und forstwirt­

schaft zwei Mitglieder. Die Aundesminister für Umwelt, Jugend und 

Familie und für wirtschaftliche Angelegenheiten, die Länder, die 

Aundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, die Präsidentenkonferenz 

der Landwirtschaftskammern Österreichs, der Österreichische Arbeiterkammer­

tag, der Österreichische Gewerkschaftsbund, der Österreichische Städte­

bund sowie der Österreichische Gemeindebund entsenden je ein Mitglied. 

Für jedes Mitglied ist ein Stell vertreter zu bestellen." 

Zu Art. I Z 19 (Entfall des § 65): 

Zum Wegfall der Einrichtung des bevorzugten Wasserbaus wird auf die 

Ausführungen unter "Allgemeines" hingewiesen. 

Die Streichung des § 65 sollte weiters in den §§ 67 Abs. 1 und 69 Abs.1 

des Wasserrechtsgesetzes berücksichtigt werden. 

Zu Art. I Z 20 (§ 100 Abs. 1 und 2): 

Die Überschrift zu § 100 sollte entsprechend der vorgesehenen Neufassung 

der Abs. 1 und 2 dieser Aestimmung geändert werden und wie folgt lauten: 

"Zuständigkei t des Aundesministers für Land- und F orstwirtscha ft" . 

Die im Abs. 1 lit.g und h vorgesehenen Größenordnungen zur Kompetenz­

abgrenzung entsprechen 1, 000.000 Einwohnergleichwerten. 

Im Falle des Wegfalls des Instruments des bevorzugten Wasserbaus 

müssen geeignete Alternativmöglichkeiten für eine rasche Realisierung 

von wichtigen Wasserbauvorhaben geschaffen werden. Ein derartiges 

Instrument kann auch in der Verkürzung des Instanzenzugs gesehen werden. 

Es sollte daher in der lit.g die Kompetenzgrenze mit 6 t CSA und in der 

lit.h mit 10 t CSA festgelegt werden. Diese Grenzen entsprechen 100.000 

Einwohnergleichwerten. 

Gegen die vorgeschlagene Neufassung des Abs. 2 bestehen erhebliche Ae­

denken wegen der hier vorgesehenen Eingriffe in rechtskräftige Ae­

scheide. Auch ist weder aus dem vorgesehenen Gesetzestext, noch aus den 

Erläuterungen hiezu ersichtlich, ob es sich bei den hiefür maßgeblichen 

zwischenstaatlichen Verpflichtungen um alle im Aundesgesetzblatt kundge­

machten zwischenstaatlichen Verpflichtungen oder nur um solche, die 

26/SN-163/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)22 von 30

www.parlament.gv.at



- 22 -

keiner AusfUhrung durch Bundesgesetze bedUrfen oder bereits durch 

Bundesgesetze ausgefUhrt sind, handelt, sowie, ob spätere derartige 

Verpflichtungen auch zur Aufhebung vorher rechtskräftig gewordener 

Bescheide berechtigen sollen. 

Weiters ist diese Bestimmung wegen ihrer Unbestimmtheit im Hinblick 

auf Art. 18 B-VG auch verfassungsrechtlich bedenklich. 

Zu Art. I Z 21 (§ 102 Abs. 1 lit. d und e): 

Durch lit. e von § 102 Abs. 1 im Zusammenhang mit § 55 Abs. 3 in der 

Fassung der Novelle tritt jenes bereits dort dargestellte verfahrens­

rechtlich äußerst bedenkliche Phänomen auf, daß der Landeshauptmann 

gleichzeitig Wasserrechtsbehörde und wasserwirtschaftliches Planungs­

organ ist. 

Zu Art. I Z 22 (§ 103): 

Die neuen Bestimmungen im Abs. 1 sind wesentlich umfangreicher als jene 

gemäß dem geltenden Wasserrechtsgesetz. Sie wUrden daher zu wesent-

lichen Erschwerungen �nd unverhältnismäßigem Kostenaufwand fUr die 

Antragsteller fUhren. Auch zeigt diese Bestimmung einmal mehr das Be­

streben, den Verfahrensaufwand möglichst weitgehend auf den Bewilligungs­

werber zu verlagern. Dies entlastet zwar einerseits die Behörde, wider­

spricht aber andererseits einer tragenden Säule des österreichischen 

Verwaltungsverfahrensrechtes, nämlich dem Grundsatz der Amtswegigkeit 

des Verfahrens (§ 39 Abs. 2 AVG 1950). Durch die vorgesehenen erweiterten 

Verpflichtungen des Bewilligungswerbers aufgrund des neuen Abs. 1, insbe­

sondere der lit. d und.q, werden weitreichende Untersuchungen vom Be­

willigungswerber verlangt, die in der Regel nur von Privatsachver­

ständigen mit einem hohen Aufwand an Kosten durchgefUhrt werden können. 

DarUber hinaus besteht die Gefahr, daß sich die entscheidende Behörde 

damit in eine gewisse Abhängigkeit von Privatsachverständigen begibt, 

während nach dem AVG grundsätzlich vorgesehen ist, daß die Beweisaufnahme, 

soferne Sachverständige dazu notwendig sind, durch Amtssachverständige vor­

zunehmen ist und die Behörde dem Grundsatz der Amtswegigkeit entsprechend 

verpflichtet ist, sich in erster Linie selbst die fUr die Entscheidung 

notwendigen Sachverhaltsgrundlagen zu verschaffen. 

Vor allem bei kleineren Bewilligungsverfahren sind derart umfangreiche 

Anforderungen nicht zumutbar. Es sollte daher - wie im geltenden Recht -

• 
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der erste Satz des Abs. 1 durch die Worte ergänzt werden: " . ... inso­

fern sich nicht das eine oder andere Erfordernis nach der Natur des 

Unternehmens als entbehrlich darstellt. " Die Regelung des Abs. 2 des 

Entwurfes ist in diesem Zusammenhang nicht ausreichend. 

Insbesondere die in Abs. 1 lit. d angefUhrte forderung, Alternativen 

auszuarbeiten und der Behbrde darzulegen, ist fUr den Konsenswerber 

zumeist unzumutbar. Diese Verpflichtung wUrde bei kleineren Vor­

haben unter Umständen bewirken, daß der Planungsaufwand den Reali­

sierungsaufwand Ubersteigt. Aus dieser Bestimmung kbnnten sich auch 

Zuständigkeitsprobleme ergeben, wenn eine Alternative in einem Vor­

haben besteht, das gar nicht dem Wasser recht unterliegt. Schließ(lich 

stellt sich die frage, ob Alternativen nicht Uberhaupt erst dann 

erbrtert werden sollten, wenn das Primärobjekt auf erhebliche 

Schwierigkeiten stbßt 

Nach lit. e und f muß der Bewilligungswerber selbst beurteilen, 

welche Personen in ihren Rechten durch das Vorhaben berUhrt werden 

kbnnten und auch nachweisen, wie er diesen Personen Gelegenheit ge­

geben hat, sich zum Vorhaben zu äußern. Realistisch gesehen ist ein 

Bewilligungswerber mit der Beurteilung dieser fragen schlichtweg Uber­

fordert, abgesehen von dem damit verbundenen großen Kosten- und Zeit­

aufwand. Nach ho. Ansicht handelt es sich hiebei auch um eine Über­

wälzung der Aufgaben der Behbrde auf den Genehmigungswerber. fUr den 

fall, daß die Verständigungspflicht den Antragsteller tatsächlich 

treffen soll, sollte zumindest darauf RUcksicht genommen werden, daß 

der vom Antragsteller geforderte Nachweis, die in lit. e genannten 

Personen vom Vorhaben verständigt zu haben, oft aufgrund faktischer 

Gegebenheiten undurchfUhrbar ist. Dieser Nachweis mUßte daher bei Un­

zumutbarkeit, jedenfalls bei Großprojekten entfallen. 

Auch die in lit. g begehrte �be aller angestrebten Zwangsrechte schon 

bei der AntragsteIlung scheint viel zu weitgehend und verfrUht. Er­

fahrungsgemäß ist es am zweckmäßigsten, zunächst ein Genehmigungsver­

fahren durchzufUhren und im fall der nicht möglichen privat recht lichen 

Einigung während der Verhandlung oder innerhalb einer bestimmten frist 

danach ein gesondertes Verfahren zur BegrUndung notwendiger Zwangs­

rechte vorzusehen. 

26/SN-163/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)24 von 30

www.parlament.gv.at



- 24 -

Ein weiteres besonderes Erschwernis stellt das in l it. 0 formu­

lierte Erfordernis dar, bei Einbringungen in Gewässer Angaben 

Uber die Beschaffenheit der Vorflut bei Höchst-, Mittel- und Nieder­

wasser sowie bei den sonst maßgeblichen WasserfUhrungen zu machen . 

Damit wUrde ein Konsenswerber gezwungen werden, kostenlos fUr die 

Wasserrechtsbehbrde Agenden der Gewässeraufsicht zu Ubernehmen. Das 

Erfordernis sollte darauf beschränkt werden, daß der Konsenswerber 

die mit der Einbringung verbundene Aufstockung der Vorflutbelastung 

bekanntgibt. DarUber hinaus �ollte es Sache der Wasserrechtsbehörde 

sein , die vor der Einleitung vorhandene Grundbelastung im Wege des 

Gewässeraufsichtsdienstes festzustellen und im Genehmigungsverfahren zu 

berUcksichtigen. Unmöglich erscheint die Angabe der Beschaffenheit 

der Vorfluter bei Höchstwasserständen, da diese nicht vorhersehbar 

beur teilt werden können, und die Beschaffenheit weitgehend vom An­

springen, von Regenentlastungseinrichtungen etc. abhängt. 

Zu der in l it. q vorgesehenen Verpflichtung zur Ausarbeitung von Maß­

nahmen fUr den Störfall wird auf die im § 82a GewO 1973 in der fassung 

der Gewerberechtsnovelle 1988 enthaltenen Störfallregelungen hinge­

wiesen und im Sinne der Einheit der Rechtsordnung eine Angleichung der 

verwendeten Begriffe angeregt. 

Im Abs. 2 scheint die Regelung, daß die Behörde dem Antragsteller die 

Beibringung weiterer Unterlagen auftragen kann , im Hinblick auf Art. 18 

B-VG zu unbestimmt. Außerdem ist völlig unklar , welche weiteren Unter­

lagen gemeint sein können. 

Zu Art. I Z 23 (§ 104): 

In jedem f all ist sicherzustellen , daß die Einrichtung der vorläufigen 

ÜberprUfung gemäß dieser Bestimmung sowie die Trennung in Grundsatz­

genehmigung und Detailgenehmigung gem. Art. I Z 25 des Entwurfes nicht 

zu unnötigen Verfahrensverzögerungen fUhren. 

Die Vorlage der Unterlagen im Umfang des § 103 ,  wie sie im Abs. 1 vorge­

sehen ist , schon für die vorläufige Überprüfung erscheint verfrüht , da 

hier doch nur die Berührung öffentlicher Interessen geprüft werden soll. 

Zu Art. I Z 25 (§ 111 a) : 

Die Trennung der Genehmigung von umfangreichen Wasserbau vorhaben , wie 

Kraftwerksprojekten , in eine grundsätzliche Genehmigung und in Detail-

• 
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genehmigungen wurde bereits vom Verwaltungsgerichtshof - zuletzt mit 

Erkenntnis vom 4. 1 0. 1 988 über das Kraftwerksprojekt Oberaudorf/Ebbs -

als zulässig erklärt. Zu bedenken wird jedoch gegeben, daß - wie das 

Beispie l des Kraftwerksprojektes Oberaudorf/Ebbs zeigt - eine generelle 

wasserr echtliche Genehmigung alleine noch nicht zur Ausführung des vor­

habens berechtigt, aber Detailprojekte nach Ansicht einiger Sachver ­

ständiger vielfach erst nach Bauinangriffnahme festgelegt werden 

können (z.B. endgültige Ausgest altung, Gründung einzelner Bauteile, 

usw.). Es müßte daher seitens der Wasserrechtsbehörde in der Praxis 

sichergestellt werden, daß es durch die Teilung in generelle Be­

willigung und Detailbewilligungen nicht zu einer PattsteIlung im Ge­

nehmigungsverfahren kommt. Diese Bestimmung kann auch keinen - zu­

mindest teil weisen - Ersatz für die Abschaffung des bevorzugten Wasser­

baus bilden. Sie setzt nämlich jedenfalls ein bewilligtes Wasserbau­

vorhaben voraus, übersieht aber, daß diese Bewilligung grundsätzlich 

nur gleichzeitig mit dem Enteignungs- und Entschädigungsbescheid er­

teilt werden soll (siehe §§ 111 Abs. 1 und 117 Abs. 2). 

In dieser Bestimmung müßte weiters näher ausgeführt werden, bei welchen 

Vorhaben die Behörde von dieser Ermessensbestimmung Gebrauch machen 

kann. 

Im Grundsatzverfahren sollten auch jene Parteien und fachkörperschaften 

beigezogen werden, die im bisherigen § 108 des Wasserrechtsgesetzes auf­

gezählt sind. Sonst besteht die Gefahr, daß die Kammern der gewerblichen 

Wirtschaft ihr bisheriges Mitspracherecht verlieren und erst im Rahmen 

der Detailgenehmigung wahrnehmen können. 

Zu Art. I Z 29 : 

Auch zu dieser Bestimmung wird auf die Ausführungen unter " A.Allgemeines" 

hingewiesen. 

Zu Art. I Z 31 (§ 122 Abs. 3 ) :  

Diese Bestimmung stellt einen weitgehenden Eingriff in bestehende Rechte, 

oft auch in Grundrechte , dar. Unter Berücksichtigung der Judikatur des 

Verfassungsgerichtshofes (vgl. auch die Ausführungen zu Art. I Z 3 -

§ 13c des Entwurfes) dürfte sie daher den Erfordernissen des Art. 18 

B-VG nicht entsprechen. 

Vor allem sollte auch über alle rechtlichen , vor allem schadenersatz-
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rechtlichen Konsequenzen eine eingehende Regelung getroffen werden . 

Reim derzeitigen Wortlaut bleibt weiter unklar , was in jenen 

fällen geschehen wOrde , in denen der betreffende Enteignungsbescheid 

nicht in Rechtskraft erwächst, sondern unter Umständen völlig aus 

der Rechtsordnung eliminiert wird . 

I m  Hinblick auf die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes handelt 

es sich bei der nun im Abs . 3 vorgesehenen Regelung um keine Er­

messensentscheidung der Rehörde , sondern um eine Regelung , die die 

Wasserrechtsbehörde verpflichtet, bei Vorliegen der angefOhrten " be­

sonderen öffentlichen Interessen" eine �instweilige VerfOgung zu er­

lassen . Im Abs. 3 sollte es daher statt "Die Wasserrechtsbehörde kann 

. . . . . . . .  " lauten: "Die Wasserrechtsbehörde hat . . . . . . . .  " .  

DarOber hinaus lassen die formulierungen "zur Abwehr schwelI1' volks­

wirtschaftlicher Schäden" bzw . "wenn dies zum Schutz des Lebens oder 

der Gesundheit von Menschen . . . . . .  " nach ho . DafOrhalten zwingend den 

Schluß zu , daß der Passus "oder sonst im besonderen öffentlichen 

I nteresse erforderlich ist" lediglich dann zum Tragen kommt , wenn 

eine einstweilige VerfOgung zu einer Gefahrenabwehr erforderlich 

ist . Nach ho . Ansicht ist dies aber unzureichend . Es muß darauf be­

standen werden , daß eine einstweilige VerfOgung auch dann erlassen 

werden kann , wenn ein Vorhaben im volkswirtschaftlichen Interesse ge­

legen ist . Eine entsprechende Klarstellung im Gesetzestext sollte daher 

vorgenommen werden . 

Zu Art . I Z 33 (§ 137): 

Im Hinblick auf die in Art . I Z 33 des Entwurfes vorgesehene Regelung 

mOßte es im § 137 Abs . 2 (neu) des Wasserrechtsgesetzes 1 959 eingangs 

heißen: 

"Wird die strafbare Handlung beim Retrieb einer Wasseranlage begangen , 

so trifft die im Abs . 1 angedrohte Strafe . . . . . . " 

Zu Art . I Z 34 (§ 1 38 Abs . 3 und 4 ) : 

Wie bereits zu § 31  Abs . 4 ausgefOhrt, erscheint auch die im Abs . 3 

festgesetzte Verpflichtung des Liegenschaftseigentümers bzw . seines 

Rechtsnachfolgers zur Herstellung des gesetzmäßigen Zustands zu weit­

gehend . So ist es z . R .  vollkommen unzumutbar , daß der GrundeigentOmer 

verpflichtet wird , Abdichtungsmaßnahmen fOr undichte Kanäle durchzufOhren . 

• 
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Es wird auch an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen , daß nach 

der bisherigen Praxis die Grundeigentümer im Regelfall der Errichtung 

solcher Kanalbauwerke oder sonstiger Leitungen in dem Glauben , von 

einer allfäl ligen Haftung nicht betroffen zu sein , zugestimmt haben. 

Zum Begri ff "öffentliches Interesse" sollte auch hier wieder aus­

drücklich § 105 angeführt werden. 

Zu Art. I I :  

Im Hinblick auf die schwerwiegenden Eingriffe in bestehende Rechte 

durch den Ar t. I dieser Novelle erscheint die vorgesehene Ausdehnung 

der Anwendung auf Anlagen und Rechte , die vor Inkraftrreten dieser 

Novelle errichtet oder bewilligt wurden , zu wenig sachlich differenziert 

und daher problematisch. Es sollte jedenfalls überlegt werde� ob nicht 

zumindest eine entsprechende Entschädigung für den Entzug bestehender 

Rechte v orgesehen werden müßte. 

Im Abs. 1 sollte im Hinblick auf die Übergangsbestimmungen in den 

folgenden Absätzen zwischen den Worten "finden" und "auch" einge­

fügt werden: 

"nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen" 

Die Bestimmung des Abs. 2 scheint verfassungsrechtlich besonders be­

denklich, weil sie einen schwerwiegenden Eingriff in bestehende Rechte 

und in das Grundrecht auf Eigentum darstellt , wobei nicht einmal eine 

Entschädigung vorgesehen wird. 

Bei den betroffenen Wasserkraftanlagen handelt es sich in vielen fällen 

um Eigenanlagen von Betrieben im Sinne des Elektrizitätswirtschaftsge­

setzes , die Grundlage für unzählige Betriebsgründungen waren und einen 

wichtigen Teil der Eigenkapitalbasis dieser Unternehmen darstellen. 

Zugunsten dieser Anlagen wurden unbefristete Wasser rechte eingeräumt , 

die wohlerworbene alte Rechte sind. Wenn nun nachträglich die Basis 

dieser Investitionen , das Wasserrecht , in frage gestellt wird , würde 

sich auch der diesen Eigenanlagen zugrunde liegende Kalkulationsfaktor 

ändern. Die Sicherheit für den f ortbestand dieser privaten Wasser­

kraftanlagen wäre damit gefährdet. Mit dem Betrieb von Wasserkraft­

anlagen ist auch kei�nerlei Gewässerverschmutzung verbunden. Es ist 

daher nicht einzusehen , warum der bestehende Zustand in so schwer­

wiegender Weise geändert werden soll. 
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Auch wenn in diesem Zusammenhang das im Art. 1 1  genannte Datum 

"31 .  Dezember 2005" als frühestmöglicher Zeitpunkt für den Ablauf 

eines ursprünglich unbefristet erteilten Wasserbenutzungsrechts 

noch weit entfernt erscheint, kann diese F rist im Hinblick auf 

die sehr kapitalintensiven Investitionen nicht akzeptiert werden. 

Im  Sinne einer geordneten, gedeihlichen Entwicklung deI' WasseI ­

wirtschaft, einschließlich des Aaues neuer Eigenanlagen , darf es 

durch den Gesetzgeber weder heute noch in Zukunft zu Unsicherheiten 

und einer Infragestellung des Wasserrechts kommen. 

Schließlich wird davon ausgegangen , daß Abs. 2 auf Aewilligungen, 

die vor Inkrafttreten der geplanten Novelle zum Wasserrechtsgesetz 

1959 au f die Dauer von Aergbauberechtigungen ( des Unternehmens ) er­

teilt wurden, keine Anwendung findet , d. h. , daß solche Aewilligungen 

auch nach Inkrafttreten der im Entwurf vorliegenden Novelle zum 

Wasserrechtsgesetz 1 959 als auf die Dauer der Aergbauberechtigungen 

(des Unternehmens ) erteilt gelten. Zur Klarsteilung sollte daher im 

Art. 1 1  Abs. 2 des Entwurfes folgender Satz angefügt werden: 

"Die Aewilligungsdauer von auf die Dauer der Aergbauberechtigungen 

(des Unternehmens ) erteilten Wasserbenutzungsrechten bleibt unbe-

rührt. " 

Die im Abs. 3 genannte Frist zur Anpassung von Anlagen an den Stand 

der T echnik bis 31 .1 2.1995 ist j edenfalls viel zu kurz geraten. Darüber 

hinaus ist eine Durchführungsverordnung notwendig, die den Stand der 

Technik klar erkennen läßt. Ohne eine derartige Verordnung ist eine 

allfällige Anpassungsnotwendigkeit für den Wasserberechtigten nur 

schwer beurteilbar. 

Aei manchen Wasserkraftanlagen kann im Hinblick auf eine unwirtschaft­

liche Anpassungsmaßnahme (wie dies der Entwurf derzeit vorsieht ) be­

reits zu diesem Zeitpunkt ein unbefristetes Wasser recht für verwirkt 

erklärt werden - dies kommt einer vorzeitigen Enteignung gleich , die 

verfassungsrechtlich in dieser Form bedenklich ist. 

Im Hinblick darauf , daß ältere Wasserrechte zu verschiedensten Zeit­

punkten bewilligt wurden , z. A. bei Wasserwerksgenossenschaften mit 

verschiedensten Wasserrechte� können sich plötzlich die verschiedensten 

Konsequenzen ergeben , die offenbar keineswegs beabsichtigt sind: 

z. A. hat eine Wasserwerksgenossenschaft das Recht , einen Mühlbach 

abzuleiten . -was häufig der F all ist - dies aufgrund eines unbefristeten 

• 
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Wasserrechts. Wenn nun dieser Wasserwerksgenossenschaft ein An­

passungsauftrag erteilt wird, kann dadurch in eine Wasserkraftanlage 

eingegriffen werden , die eventuell erst nach 1980 nach dem "da­

maligen Stand der Technik" errichtet wurde und jetzt durch diese 

Anpassungsmaßnahme erhebliche Nachteile erleidet, wenn vorzeitig in 

die Rechte des Betriebes eingegriffen wird. In dieser f orm wären die 

Ubergangsbestimmungen abzulehnen , weil hier - wie oben ausgefDhrt -

Dritte Nachteile erleiden k6nnen , obwohl in deren Rechte gar nicht 

eingegriffen werden dDrfte. 

Abs. 4 sollte ersatzlos gestrichen werden , da er eine mit dem Ge­

danken der Rechtssicherheit nicht vereinbare RDckwirkung des Gesetzes 

enthält . Diese Bestimmung wDrde zur Haftung des GrundeigentDmers fDr 

die bereits errichteten Wasserbenutzungsanlagen fDhren. Es liegt auf 

der Hend , daß es zu äußerst unbilligen Härten kommt , wenn ein Grund­

stDckseigentDmer , der zwar von einer ehemaligen Anlage auf dem von 

ihm erworbenen Grund wußte , nicht jedoch von der Verletzung von Sorg­

faltspflichten durch den VoreigentDmer , nun pl6tzlich zu Sanierungs­

maßnahmen mit erheblichen finanziellen Auswirkungen herangezogen werden 

kann. Diese r Dckwirkende Haftung der GrundeigentDmer ist mit alle� 

Entschiedenheit abzulehnen. 

Nach ho . Auffassung ist es daher unbedingt erforderlich , den Entwurf noch 

einmal zu Dberarbeiten und dabei auch auf eine Abstimmung mit den Vor­

schriften in der EG zu achten. Es wird noch einmal darauf hingewiesen, 

daß das ho. Ressort die Abhaltung von interministeriellen Gesprächen 

noch vor Ausarbeitung der Regierungsvorlage fDr dringend notwendig 

hält . 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden u . e. dem Präsidium des 

Nationalrates zugeleitet . 

Wien, am 29 . Dezember 1988 

f Dr den Bundesminister: 

J e 1 i n e k 
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